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Workshop Insektenvielfalt im 

Siedlungsbereich am 18.10.2023

© Annette Decker
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❙ Förderrichtlinie ist am 28.08.2023 in Kraft getreten

❙ FRL beinhaltet

❙ Teil A EFRE-finanzierte Vorhaben mit den Förderbereichen Stadtgrün, Lärm und Radon

❙ Teil B Landesfinanzierte Vorhaben – Landesprogramm Stadtgrün und Lärmminderung              

(löst gleichsam die bisherige FRL Landesprogramm Stadtgrün, Lärm vom 15. Juni 2022 ab)

❙ Teil C und D Gemeinsame Bestimmungen sowie Inkrafttreten/Außerkrafttreten

Fördermöglichkeiten Stadtgrün - die neue 

Förderrichtlinie Stadtgrün, Lärm, Radon/2023 
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Gesamtübersicht FRL Stadtgrün, Lärm, Radon
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EFRE-finanzierte Maßnahmen Landesfinanzierte Maßnahmen

Begünstigte • kommunale Gebietskörperschaften 

• kommunale Unternehmen

• kommunale Gebietskörperschaften

• kommunale Unternehmen

• gemeinnützige Organisationen

• anerkannte Religionsgemeinschaften

Fördergegenstände • Vorhaben zur Stärkung und Sicherung biodiversitätsför-

dernder grüner Infrastrukturen, die der Anlage, Aufwertung 

oder Vernetzung von Grün- und Freiflächen sowie der 

bodengebundenen Fassadenbegrünung und extensiven 

Dachbegrünung und somit dem Ausbau von Grünzügen 

und Biotopverbünden dienen

• Konzepte zur Stärkung und Sicherung biodiversitäts-

fördernder grüner Infrastrukturen im Siedlungsbereich

• Anlage und Aufwertung von Grün- und Freiflächen

oAnlage, Aufwertung und Vernetzung von 

Gehölzbereichen 

oAnlage und Aufwertung arten- und blütenreichen 

Wiesen einschließlich mehrjährigen Kraut- und 

Staudenflächen und arten- und blütenreichen mageren 

Rasen 

• bodengebundene Fassadenbegrünung und extensive 

Dachbegrünung

Stadtgrün - Eckpunkte
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EFRE-finanzierte Maßnahmen Landesfinanzierte Maßnahmen

Begrenzung • Vorhaben ab 100.000 Euro

• Konzepte bis 50.000 Euro

• Vorhaben bis 100.000 Euro 

Förderhöhe • Anteilfinanzierung in Höhe von 75 % • Anteilfinanzierung in Höhe von 80 % bzw. 90 % 

(gemeinnützige Organisationen, anerkannte 

Religionsgemeinschaften)

Zuwendungs-

voraussetzungen und 

Hinweise

• im Siedlungsbereich in Gemeinden und Städten über 2.000 Einwohnern 

• nur auf Flächen, die nicht innerhalb einer zusammenhängenden landwirtschaftlich nutzbaren Fläche oder innerhalb von 

Wald liegen

• nur Maßnahmen unter Verwendung von Pflanz- und Saatgut nach der Artenliste des SMEKUL 

• Nachweis zur Sicherstellung der fachlich qualifizierten Planung und Umsetzung 

• Mindestfläche für Biodiversitätsfördernde extensive Dachbegrünungsmaßnahmen ab 50 m² 

Antrag- und 

Bewilligungsstelle

• Sächsische Aufbaubank (SAB)

Stadtgrün - Eckpunkte
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Antragsverfahren

❙ Antrag- und Bewilligungsstelle: Sächsische Aufbaubank (SAB); hier laufen auch alle 

Fragen zusammen und werden beantwortet

❙ keine Aufrufe geplant, Förderanträge für EFRE-finanzierte wie auch landesmittelfinanzierte 

Maßnahmen können künftig ganzjährig im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel 

beantragt werden

❙ voraussichtliche Antragstellung ab 26.10.2023
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Weitere Informationen

❙ Einzelflyer – Mehr Grün in Städten und Gemeinden 

❙ Internet:

www.lsnq.de/stadtgruenlaermradon

❙ E-Mail: 

Stadtgruenlaermradon@smekul.sachsen.de

© SMEKUL

http://www.lsnq.de/stadtgruenlaermradon
mailto:Stadtgruenlaermradon@smekul.sachsen.de
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 



Beantragung FRL Stadtgrün, 

Lärm, Radon/2023 bei der SAB

Tagung: Inuversumm

18. Oktober 2023



Informationen im Internet

Zwei Webseiten

Diese führen zur 

Antragstellung im 

Förderportal.

WICHTIG: Vorab Prüfung 

der Förderrichtlinie 

erforderlich, welche 

Förderung beantragt 

werden soll!



Antragstellung Förderportal Hinweise: 

• Anmeldung nur mit bekannter 

Nutzerkennung!

• Gemeinden haben i.d.R. bereits eine 

Nutzerkennung. 

Es gibt nur einen Hauptzugang pro 

Gemeinde. Der Zugangsberechtigte (initiale 

Nutzer) vergibt Unterrechte.   

• Eine Anmeldung über den Button 

„Registrieren“ ist für die erstmalige 

Anmeldung am Förderportal nur erforderlich, 

wenn die Gemeinde / das kommunale 

Unternehmen / die gemeinnützige 

Organisation oder Religionsgemeinschaft 

noch in keinem Programm einen 

Förderportalantrag bei der SAB gestellt hat. 

Handbuch zum Förderportal: 

• https://www.sab.sachsen.de/de/sab-

förderportal

https://www.sab.sachsen.de/de/sab-förderportal


Antragstellung Förderportal



Antragstellung Förderportal – Beispiel RL Teil A



Antragstellung Förderportal – Beispiel RL Teil B



Ihre Ansprechpartner in der SAB

Internetseiten (Ausschnitt)


